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27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §10 Z1;

GGG 1984 §10 Z2;

Rechtssatz

Aus dem Zusammenhalt der Z 1 und 2 des § 10 GGG ergibt sich, dass unter diesen Gebietskörperschaften nur

inländische verstanden werden können. Ist nämlich zunächst der Bund, das ist die Republik Österreich (in diesem

Sinne VfSlg Nr 8137/1977), befreit, so folgt aus den Worten "die übrigen Gebietskörperschaften", dass damit allein die

inländischen Bundesländer und Gemeinden gemeint sein können. Da eine ausländische Gebietskörperschaft in

Österreich auch keinen ö>entlich-rechtlichen Wirkungskreis haben kann, kann ihr die Gerichtsgebührenbefreiung iSd §

10 Z 2 GGG nicht zukommen. Im Übrigen ist festzustellen, dass die Klagsführung zur Durchsetzung eines

Schadenersatzanspruches auch nicht zum ö>entlich-rechtlichen Wirkungskreis einer inländischen Gemeinde gehört.

Einer Gebietskörperschaft kann eine solche Gebührenbefreiung nach ständiger Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes vielmehr nur dort zukommen, wo sie eine Tätigkeit entfaltet, zu der sie in Besorgung ihrer

ö>entlichrechtlichen Aufgaben unmittelbar durch das Gesetz verpCichtet ist (Hinweis E 11. September 1987,

87/15/0015; E 19. Dezember 1996, 94/16/0271). Alle Angelegenheiten, in denen sich eine Gebietskörperschaft, und

zwar ohne unmittelbaren gesetzlichen Auftrag, und eine andere Person in privatrechtlicher Parteienstellung

gegenüberstehen, zählen nicht zum ö>entlichrechtlichen Wirkungskreis der Gebietskörperschaft; dies tri>t

insbesondere auf die weitere Abwicklung - für die kein unmittelbarer Gesetzesauftrag vorliegt - der mit der

Gebietskörperschaft abgeschlossenen Rechtsgeschäfte zu, auch wenn diese Rechtsgeschäfte an sich von der

Gebietskörperschaft in Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages, also im Rahmen ihres ö>entlich-rechtlichen

Wirkungskreises, abgeschlossen worden sind (Hinweis E 27. Mai 1999, 98/16/0352; E 5. Juli 1999, 98/16/0375). Umso

weniger tri>t dies zu, wenn wie hier von der Gemeinde Bankgeschäfte abgeschlossen wurden, wobei der Gemeinde

infolge deliktischen Verhaltens Dritter ein Schaden erwachsen ist. Eine VerpCichtung der Gebietskörperschaft, ihr

Vermögen gegenüber jedermann zu verteidigen, vermag die erforderliche unmittelbar durch das Gesetz begründete

Verpflichtung nicht zu ersetzen (Hinweis E 18. April 1990, 89/16/0161, 0162; E 5. Juli 1999, 98/16/0375).
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